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 MITTEILUNGSBLATT  
der Gemeinde Betzenweiler 

 
- Mittwoch, den 07.12.2016                            Nummer 49 - 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 
 

Impressum: 
Herausgeber: Gemeinde Betzenweiler, Riedlinger Straße 2, 88422 Betzenweiler, Tel. 07374/418, Fax: 07374/2262 

e-mail: gemeinde@betzenweiler.de, Internet: www.betzenweiler.de 
Verantwortlich: Der Bürgermeister  -         erscheint wöchentlich mittwochs. 

Sprechzeiten: Mo. – Fr.: 07.30 – 12.00 Uhr, Di. 14.00 – 16.00 Uhr, Mi: 18.30 – 20.30 Uhr 
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Frauenadvent 2016 
Auch in diesem Jahr war es wieder ein sehr schöner Adventsabend. Wir danken Herrn 
Vikar Laupheimer für seinen interessanten Vortrag und auch Herrn Bürgermeister 
Rehm mit seiner Frau Andrea für ihr Kommen. Das gemeinsame Liedersingen wurde 
wieder in bewährter Weise von Monika Mohn an der Gitarre begleitet. Und das 
Frauenchörle aus Winterstettenstadt begeisterte abermals mit einigen stimmungsvollen 
Liedbeiträgen. Eingeleitet wurde der Abend durch das Vorspiel von Larissa Rudolph 
und Selina Zagst. Auch den beiden ein herzliches Dankschön! 
Margret Holl und Anneliese May erhielten als Dank und Anerkennung für die 
Durchführung der Organisationstätigkeiten in den vergangenen 30 Jahren je einen 
Blumenstrauß.  
Ganz besonders danken wir allen, für die sehr schönen und künstlerischen 
Sachspenden und auch für die Geldspenden. Wir freuen uns schon, was wir im 
nächsten Jahr alles wieder aufbauen und verkaufen dürfen.  
Der Reinerlös für Schwester Ingrid beträgt 928,30 €. 
Nicht vergessen möchten wir die Frauen, die diesen Abend besucht haben. Ohne euch 
wäre dieser stattliche Betrag, den wir an Schwester Ingrid überweisen konnten, nicht 
zustande gekommen. Wir alle hoffen, wir können mit dieser Spende ihre Arbeit 
unterstützen.  
Wir wünschen euch allen eine schöne Adventszeit und ein friedvolles Weihnachten.  
Lisa und Hannelore  
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Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg-Anstalt des öffentlichen Rechts- Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart 
Meldestichtag zur Tierseuchenkassenbeitragsveranlagung für 2017 ist der 01.01.2017. 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2016 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2017 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich 
auf § 20 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchengesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.  
Bitte beachten: ab 2017 sind die Tierzahlen getrennt nach dem jeweiligen Standort der Tiere zu melden. Sie erhalten für jeden uns 
bekannten Standort jeweils einen Meldebogen. Zum Tierseuchenkassenbeitrag 2017 wird der Gesamtbestand der gemeldeten Tiere 
aller Standorte veranlagt. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2017 meldepflichtig.  
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2017 einen Meldebogen. 
Meldepflichtige Tiere sind:  Pferde, Schweine,  Schafe, Bienenvölker (sofern nicht beim Landesverband gemeldet), Hühner, 
Truthühner/Puten  
Nicht zu melden sind: -Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen. 
Nicht meldepflichtig sind: Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine) - Esel, Ziegen, Gänse und Enten  
Zur Ermittlung der Anzahl der gehaltenen Ziegen in Baden-Württemberg fragt die Tierseuchenkasse auf freiwilliger Basis die 
Ziegenzahlen ab. Sollten Sie keinen Meldebogen erhalten haben, so können Sie die Anzahl der Ziegen auch formlos schriftlich mit 
Angabe Ihrer Adressdaten melden. 
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen meldepflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- und 
Beitragspflicht für die Hühner und /oder Truthühner. 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten werden. Zu 
melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet 
werden. 
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2017 
selbstständig an die HI-Tierdatenbank zu melden. Nähere Informationen und Kontaktdaten erhalten Sie über das Informationsblatt 
welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Bienenvölker sind bei der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg 
meldepflichtig die nicht in einem der Imkerverbände gemeldet sind. Bitte beachten Sie auch, dass wenn sich die Anzahl an 
Bienenvölker im laufenden Jahr um mehr als 20 % mindestens 10 Völker erhöht, Nachmeldepflicht besteht. Mitglieder eines 
Imkerverbands melden bitte beim Imkerverband nach, alle anderen bei der Tierseuchenkasse. Zu beachten ist hierbei, dass in der Zeit 
vom 1. April bis 30. September je Bienenvolk ein Ableger frei ist. 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie 
über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, etc.) einsehen. Tierseuchenkasse Baden-Württemberg, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Hohenzollernstr. 10R, 70178 Stuttgart, Telefon: 0711/9673-666, Fax: 0711/9673 – 700, E-Mail: info@tsk-bw.de, Internet: 
www.tsk-bw.de 
 
WIR BITTEN UM BEACHTUNG: Kein Mitteilungsblatt von KW 52/2016 bis 01/2017 
In KW 51 (Mittwoch, 21.12.16) erscheint das letzte Mitteilungsblatt für das Jahr 2016. Somit auch die letzte Möglich-
keit, um Weihnachtswünsche usw. zu veröffentlichen. Anzeigenschluss hierfür ist Dienstag, 20.12.2016, um 18.00 Uhr. 
In KW 52/2016 und in KW 01/2017 erscheint kein Mitteilungsblatt! Das erste Mitteilungsblatt im Jahr 2017 erscheint 
dann in KW 02 (Mittwoch, 11.01.17). Anzeigenschluss hierfür ist Dienstag, 10.01.17, um 18.00 Uhr. 
Wir bitten um Einhaltung der Termine, später eingehende Anzeigen können nicht mehr berücksichtigt werden! 
 
Aktion tätiger Umweltschutz 
Bei der Kreisputzete ist am Einsatzort Feuerwehrhaus ein „Gardena“-Laubrechen mit braunem Stiel abhanden-
gekommen. Wir gehen davon aus, dass dieser Laubrechen versehentlich mitgenommen wurde. Bitte bei Reinhold 
Deutsch abgeben. Danke! 
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Nächste Abfuhrtermine: 
Papierabfuhr:         Freitag  09.12.2016 
Gelber Sack:        Montag,  12.12.2016 
Restmüll:        Mittwoch, 14.12.2016 
Öffnungszeit des Grüngutplatzes:    In den Wintermonaten nur Samstag von 13.00 – 16.00 Uhr! 
 
 

L A N D R A T S A M T   B I B E R A C H 
- Untere Flurbereinigungsbehörde - 
Hauptstraße 25 •89584 Ehingen • Telefax  07391 779-2600 • �  Vermittlung  07391 779-2500 
 

Flurbereinigung Uttenweiler (B 312), Landkreis Biberach 
Öffentliche Bekanntmachung  
Änderungsbeschluss Nr. 7 vom 29.11.2016 

 

1. Das Landratsamt Biberach - untere Flurbereinigungsbehörde - ordnet hiermit eine geringfügige Änderung des Flurbereinigungsgebiets 
der Flurbereinigung Uttenweiler (B 312) nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546) an.  
In das Flurbereinigungsgebiet werden einbezogen: 
Von der Gemeinde Uttenweiler, Gemarkung Uttenweiler, Flur Uttenweiler, Landkreis Biberach die Grundstücke Flst. Nr. 1914/1, 
1914/2, 1914/3 und 1914/4. 
Von der Gemeinde Uttenweiler, Gemarkung Uttenweiler, Flur Minderreuti, Landkreis Biberach die Grundstücke Flst. Nr. 413 und 414. 

 Von der Gemeinde Uttenweiler, Gemarkung Ahlen, Landkreis Biberach das Grundstück Flst. Nr. 592. 
 Von der Gemeinde Alleshausen, Gemarkung Alleshausen, Landkreis Biberach das Grundstück Flst. Nr. 2336. 

Von der Gemeinde Seekirch, Gemarkung Seekirch, Flur Ödenahlen, Landkreis Biberach die Grundstücke Flst. 102 und 151. 
 Die Fläche der neu einbezogenen Grundstücke beträgt rd. 16 ha. 

Das geänderte Flurbereinigungsgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von 1123 ha. 
Seine Abgrenzung ist aus der Gebietskarte in der Fassung vom 23.08.2004 mit den Ergänzungen vom 29.11.2016 ersichtlich.  
 

2. Am Flurbereinigungsverfahren sind neu beteiligt: 
Als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Erweiterungsgebiet gehörenden Grundstücke; 
als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen Grundstücken, sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebiets mitzuwirken haben. 
 

3. Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt 1 Monat lang - vom 1. Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet - 
im Rathaus in Uttenweiler zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Zugleich ist die öffentliche Bekanntmachung und eine Karte mit 
der aktuellen Gebietsabgrenzung auf der Homepage des Landratsamtes Biberach unter 
http://www.biberach.de/flurneuordnung_aktuelles.html eingestellt. 

Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tage nach der Bekanntgabe sämtlicher Unterlagen in der betreffenden Gemeinde ein. 
 

4.1 Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. Pachtrechten, 
werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten beim Landratsamt Biberach - untere Flurbereinigungsbehörde - anzumelden.  
Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsakts in Lauf gesetzt worden ist.  
 

4.2 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des Landratsamtes nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.  
Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Landratsamtes 
errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.  
Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das Landratsamt kann den früheren Zustand, notfalls mit Zwang, wiederherstellen 
lassen, wenn dies der Flurbereinigung dient. 
 

4.3 Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung 
des Landratsamtes beseitigt werden, andernfalls muss das Landratsamt Ersatzpflanzungen anordnen. 
 

4.4 Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden. Andernfalls 
kann diese anordnen, dass die abgeholzte oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen ist. 
 

4.5 Wer gegen die unter Nr. 4.2 bis 4.4 genannten Vorschriften verstößt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden. 
 

4.6 Neben den unter 4.1 bis 4.4 genannten Einschränkungen gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz 
sowie dem Naturschutzrecht (Dauergrünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) unverändert weiter. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss können die Beteiligten innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe - schriftlich oder zur Niederschrift - Widerspruch 
beim Landratsamt Biberach - untere Flurbereinigungsbehörde - , Hauptstraße 25, 89584 Ehingen, erheben. Wird der Widerspruch schriftlich 
erhoben, muss er innerhalb dieser Frist beim Landratsamt eingegangen sein.  
Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses. 

 

Begründung   

Die Einbeziehung der Grundstücke ist notwendig, um die Bewirtschaftung und Zusammenlegung zu optimieren. 
 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ist zu der Änderung des Flurbereinigungsgebiets gehört worden. 
 

gez. Helfert, LVD  D.S. 
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Ein schöner Weihnachtsbaum schmückt wieder den Rathausvorplatz 
Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde aus einem privaten Garten eine Baumspende erhalten. Herzlichen Dank an die 
Familie Thomas Kesenheimer für diesen prächtigen Weihnachtsbaum. Dank auch an die Fa. Traub für die 
Zurverfügungstellung des Baggers und natürlich an Jürgen Reiter für die Bedienung des Geräts.  
Dank gilt selbstverständlich auch den beiden Mannen vom Bauhof, Helmut Reiter und Roland Traub, welche den Baum 
besorgt, aufgestellt und mit Lichtern geschmückt haben. Das Licht des Weihnachtsbaumes soll uns durch eine 
besinnliche und friedvolle Adventszeit begleiten.  
 
Vorankündigung Gemeinderatssitzung 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, 20.12.2016 um 19.30 Uhr statt! 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 
 
 
 

 

 
    Katholische Kirchengemeinde St. Clemens Betzenweiler  

mit den Filialgemeinden Bischmannshausen und Moosburg 

 
 

 
 

Gottesdienste:  
 
Kinderchor:   
Am Freitag proben wir wieder für unser Krippenspiel, denkt bitte an eure Texte und an das Liederheft, bis 
dann!               Elena, Lena und Hermine 
 

 Kirchenchor :  
Am Donnerstag treffen wir uns, um das Kirchenpatrozinium in Moosburg vorzubereiten, der 
Gottesdienst beginnt am Samstag um 18.30 Uhr. Anschließend sind wir zum Geburtstag in die 
Traube eingeladen...         Josef und das Team 
 

 

Evangelisches Pfarramt Ertingen – Dürmentingen 
Pfarrerin Cornelia Schmutz, Krautlandstrasse 22, 88521 Ertingen, Tel. 07371-4499938, Mail: pfarramt.ertingen-
duermentingen@elkw.de,Internet: www.ev-kirche-riedlingen.de  

Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr ko mmt gewaltig.  
Jesaja 40, 3, 10 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Samstag, 10. Dezember 2016 
18:00 Uhr Adventsbegrüßung im Gerhard-Berner-Haus 

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es an den 4 Adventssonntagen eine etwa halb-stündige kleine 
Einstimmung auf Weihnachten im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen geben. Neben dem gemeinsamen 
Singen von Liedern hören wir eine kurze Geschichte und zünden den Adventskranz an. Das Licht der 
Adventsleiter kommt uns jeden Samstag ein wenig näher.  
Wer eine Laterne hat, kann diese gerne mitbringen!  

Sonntag, 11. Dezember 2016 – 3. Advent 
9:30 Uhr Gottesdienst in Riedlingen mit Kantorei -Singgottesdienst mit Lutherliedern „Nun komm, der Heiden                    
Heiland“mit Bezirkskantor Jürgen Berron 
10:45 Uhr Gottesdienst mit „fresh“ und den Konfirmanden/innen in Ertingen  
10:45 Uhr Probe Krippenspiel der Kinderkirche 
                 im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen   
 
Weltgedenktag für verstorbenen Kinder 
Wenn ein Kind oder Enkel schon vor der Geburt, im Schul- oder im Erwachsenenalter, sei es durch Verkehrsunfall, 
Krankheit oder durch Suizid stirbt, sind die Hinterbliebenen von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, der ihr 
Leben auch nach Jahren noch beeinflusst. Die betroffenen Eltern, Geschwister und Verwandten sind am Weltgedenktag 
für verstorbene Kinder herzlich zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen und zwar am Sonntag, dem 11. 
Dezember um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum (neben dem Aldi-Parkplatz), Martin-Luther-Str.6 in 
Warthausen. Angehörige zünden weltweit wie in diesem Gottesdienst um ca. 19.00Uhr eine Gedenk-Kerze für ihr 
Kind an, die sie selbst mitbringen können. Näheres bei Karl-Heinrich Gils, Diakonie Tel. 07351-150250 gils@diakonie-
biberach.de; Björn Held Kontaktstelle Trauer Tel. 07351-182130 Bjoern.Held@drs.de. 
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Vereinsnachrichten  
 
 

�
Weihnachtsfeier und Nachtwanderung 
Hallo Jungs und Mädels, 
Schon wieder ist fast ein Jahr vorüber und zum Abschluss machen wir eine Nachtwanderung mit anschließender 
Weihnachtsfeier in der Pizzeria in Dürmentingen.  
Treffpunkt ist am kommenden Freitag, 09.12.2016 um 17:45 Uhr am Feuerwehrhaus mit entsprechender Kleidung 
und Taschenlampe.  
Bringt bitte ein „Gruscht“- Wichtelgeschenk (eingepackt in Zeitungspapier) mit. Es würde uns freuen, wenn alle 
kommen würden.                  Eure Jugendleiter 
 
 

 
Probe 
Wir treffen uns am Donnerstag, den 08.Dezember um 20 Uhr am Gerätehaus.  
Bitte kommt alle und pünktlich zur letzten Probe in diesem Jahr 
 

Vorschau: 
Erste Hilfe Kurs: In Januar absolvieren wir einen Erste Hilfe Kurs. Dieser erstreckt sich über drei Donnerstagabende 
(12., 19. und 26. Januar 2017 jeweils ab 19 Uhr) und findet in unserem Gerätehaus statt.  
Dies ist ein Pflichttermin für alle aktiven Feuerwehrmänner.        Kdt. Erwin Roser 
 
 

 

 

Mittwoch 07.12.16: Probe in der Halle um 20.00 Uhr 
 

Freitag 09.12.16: Probe in der Halle um 19.30 Uhr 
 

Samstag 10.12.16: Probe in der Halle von 13.30 - ca. 16.00 Uhr 
 

Sonntag 11.12.16: Konzert um 19.30 Uhr (einspielen 18.00 Uhr, Hallenöffnung 18.30 Uhr) 
 

MV-Vorschau – Proben & Termine: 
Donnerstag 29.12.16 Weihnachtsfeier um 19.30 Uhr in der Traube       Kornelia Kettnaker 
 

 
Morgen, am Donnerstag, den 08.12.2016 werden wir in der Landjugend ab 20:00 Uhr Gruppenspiele spielen. Bitte 
kommt zahlreich, damit wir mehrere Gruppen bilden können.         Eure Runde 
 
 
 

Hallo Voice Projektler 
Am kommenden Freitag machen unseren Jahresabschluss in Form einer 
kleinen Weihnachtsfeier. Bitte Ein paar Leckereien und Heißgetränke 
mitbringen. Tassen und sonstiges Geschirr nicht vergessen. 
Die Probe am 16.12. fällt aus. (Weihnachtsmarkt KLJB)   Hasso 
 

 

 
 

New Voices gelingt glänzende Premiere 
…mit ihrem ersten eigenen Konzert im 

Dorfgemeinschaftshaus Betzenweiler.  
Unter dem Motto „New Voices meet Live-Lyrix“ trafen die 19 Jugendlichen 
zwischen 15 und 31 voll ins Schwarze. Chorleiterin Daniela Heinrich hatte 
„DIE Idee“ und stellte kurzerhand ein Programm mit 14 Liedern zusammen, 
darunter 3 Sänger-Solos und ein Klavier-Solo. Durch Schauspieler Abel und 
Chorleiterin Daniela, wurden die englischsprachigen Texte ins Deutsche 
übersetzt. So konnte jeder nicht nur fühlen, sondern auch hören, von was die 
jungen Leute auf der Bühne denn eigentlich sangen.   
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Der Probenraum der Chöre im Dorfgemeinschaftshaus mit seinen Balken und seiner rustikalen Aufmachung war gut 
gewählt. Man brauchte keine Mikrofone zur Verstärkung, Klang, Atmosphäre und Stimmung ergänzten sich perfekt. 
Nachdem das Konzert am Samstag, 26.11.2016 nach weniger als 2 Wochen ausverkauft war, musste ein Zusatztermin 
her. Dieser fand am Freitag, 25.11.2016 statt. An beiden Abenden war die Hütte voll gefüllt, das Publikum gespannt und 
die New Voices doch etwas angespannt.  
Doch schon nach dem schnellen und lockeren „Telephone“ von Lady Gaga, war das Publikum begeistert und die 
Aufregung der Sänger ließ allmählich nach. Leider war Lady Gaga unter der gewählten Nummer nicht erreichbar, aber 
das störte die New Voices nicht weiter. Schließlich wollten sie das Publikum erreichen und genau das haben sie 
geschafft. Die vielen Liebeslieder – wenn auch ab und zu etwas traurig – gingen den Zuschauern sehr ans Herz und 
rührten einige Gäste so sehr, dass die Tränen flossen. Waren „Wake me up“ von Avicii und „Umbrella“ von den 
Baseballs noch in schnellerem Tempo, zielten „Someone like you“ und „Hello“ von Adele, sowie „Another Love“ von 
Tom Odell und „Say Something“ von A great big world und Christina Aguilera auf die Stimmung der Zuhörer und 
besonders auf deren Gefühle ab.  
 

   
 

Alles in Allem waren beide Konzerte ein voller Erfolg, es fehlte weder an Stimmkraft noch an kalten Getränken für die 
irgendwann trockenen Stimmbänder. Auch das Publikum wurde rundum mit leckeren Spießen verpflegt und keiner 
musste hungrig nach Hause gehen. Mit stehenden Ovationen zeigte sich das Publikum begeistert und entließ das 
Ensemble erst nach 2 klangfreudigen Zugaben in den wohlverdienten „Feierabend“. Ganz recht herzlich möchten sich 
die New Voices bei Bürgermeister Dietmar Rehm (besonders für die Fotos), Pater König, Pfarrer Dörflinger, Vikar 
Laupheimer, Frau Moll vom Chorverband Donau-Bussen, dem Publikum, den Helfern vom „Voice Projekt“, allen 
Sponsoren, der Schwäbischen Zeitung und natürlich Schauspieler Abel Messaoudi bedanken. Da die New Voices beide 
Abende mit einer solchen Begeisterung, viel Freude, Elan und Motivation meisterten, freuen sie sich jetzt schon aufs 
nächste Jahr. Denn fürs kommende Jahr sind noch einmal „Live Lyrix“ geplant. Alle, die keine Karten mehr ergattern 
konnten oder wieder kommen möchten, dürfen sich das erste Adventswochenende 2017 schon einmal vormerken. 
Auf Euer Kommen und Eure erneute Unterstützung freuen sich die New Voices 
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Narrenzunft Stoischweizer e.V. Betzenweiler     
 

Du willst jede Menge Spaß haben und dein Wochenende mit tollen Leuten verbringen?  
Du kannst Feste so feiern, wie sie fallen und Du bekommst von der 5. Jahreszeit einfach nicht genug???  
Dann bist Du bei der Narrenzunft Stoi-Schweizer genau richtig!!! 
Damit Du für die kommende Saison bestens ausgestattet bist, komm doch einfach am 12.12.2016 von 18:00-20:00 Uhr 
zur diesjährigen Häsausgabe in unserer Zunftstube vorbei. 
 

Hier findest Du eine Aufstellung der Kosten: 
Kinder bis 3 Jahre :  Kaution 80 €,    Miete 5 € 
Kinder ab 4 Jahre:  Kaution 80 €,    Miete 15 € 
Kinder ab 12 Jahre:  Kaution Häs 80 €,   Miete 15 € 
     Kaution Maske 50 €,  Miete Maske 40 € 
Erwachsene:   Kaution 100 €,   Miete Häs 40 €,   Miete Maske 40 € 
 
 

!!! ACHTUNG: Die Kaution kann lediglich als Verrechnungsscheck oder bar hinterlegt werden. !!! 
Die Verrechnungsschecks müssen vollständig und vor allem leserlich ausgefüllt sein, ansonsten können diese nicht 
angenommen werden. Überweisungsformulare werden ebenfalls nicht angenommen.  
 
 
 

 
 

 
Sportheim 
Das Sportheim ist geöffnet am: 
Samstag, 10.12.                               ab 20 Uhr Adventsfeier SVB 
Sonntag, 11.12.                                zum Frühschoppen 
 

 

Einladung Weihnachtsfeier 
der Sportverein Betzenweiler möchte alle aktiven und passiven Mitglieder, sowie Freunde 
und Gönner, zur diesjährigen Weihnachtsfeier recht herzlich einladen. 
Die Feier beginnt am Samstag, den 10. Dezember 2016 um 20.00 Uhr im Sportheim in 
Betzenweiler. Bitte ein Wichtelgeschenk (Wert ca. 5€) mitbringen.   Vorstandschaft SV 
Betzenweiler 
 
 

Aktive Mannschaften 
 „Kampflos“ in die Winterpause 
Die für den vergangenen Sonntag angesetzten Partien unserer beiden Mannschaften beim TSV Riedlingen wurden 
witterungsbedingt abgesagt. Da die Spielfläche im Donaustadion gefroren war, wäre die Verletzungsgefahr für die 
Spieler zu hoch gewesen. 
 

Somit verabschieden sich unsere Jungs der ersten Mannschaft mit 26 Punkten aus 14 Partien auf einem guten fünften 
Tabellenplatz in die Winterpause. Gekrönt wurde das erste Halbjahr der Saison 2016/17 vom Gewinn des 
Federseepokalturniers in Bad Buchau sowie dem Einzug ins Viertelfinale des Bezirkspokals. Die „Zweite“ rangiert zur 
„Halbzeit“ auf Position acht im Mittelfeld der Tabelle. 
 
 
 

Ein weiteres erfolgreiches Fußballjahr neigt sich dem Ende zu, doch ohne die Unterstützung durch unsere 
einmaligen Fans wären diese Leistungen und Erfolge nicht möglich gewesen! Jedes Wochenende – egal ob bei 
Heimspielen oder Auswärtsspielen auf der Alb oder dem Hochsträß – habt ihr uns zahlreich und lautstark 
angefeuert und so zu Höchstleistungen getrieben und somit aufs Neue motiviert. Vielen Dank hierfür!! Auch 
möchten sich beide Mannschaften bei ihren Sponsoren für die finanzielle Unterstützung während des 
vergangenen Jahres bedanken! Allen wünschen wir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten 
Start ins Jahr 2017!  
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Jugendabteilung 
 

 

C-Jugend – WFV-Zwischenrunde für Team I und II am kommenden Samstag 
Nach einem turnierfreien Wochenende findet am Samstag, 10.12.16, für die beiden qualifizierten Mannschaften in der 
Wenzelsteinhalle in Ehingen die 1. Zwischenrunde zur WFV-Bezirkshallenmeisterschaft statt. Das erste Spiel beginnt 
um 9.33 Uhr – die letzte Partie endet gegen 12.40 Uhr.   
 
 

F-Jugend 
Diese Woche ist freitags kein Training, da die Halle belegt ist. Nächste Woche trainieren wir wieder am Freitag 16.12.! 
Und am 17.12. steigt dann unser Turnier in der Mehrzweckhalle Betzenweiler!       Stefan 
 

Bambinis 
Am kommenden Freitag, 09.12.2016 ist die Halle belegt. Wir haben deshalb kein Training. Das nächste Training findet 
am 16.12.2016 statt. 
Am Sonntag, 18.12.2016 findet das Bambinihallenturnier in Betzenweiler statt. Beginn ist um 14.20 Uhr, Ende gegen 
17.50 Uhr. Wir treffen uns um 13.40 Uhr an der Halle.         Klaus und Christian 
 

 

Freizeit-Volleyball 
 

Volleyballgruppe für Jugendliche  
Kommenden Dienstag, den 13.12.16 findet unser Training wie gewohnt um 18.15 Uhr statt. 
Am Di. 20.12.16 treffen wir uns um 18.00 Uhr in der Halle und machen einen Spieleabend. Anschließend wollen wir 
in der Umkleidekabine noch was essen, trinken und wichteln. 
Nach den Ferien starten wir im neuen Jahr, am Di. 10.01.17 zur gewohnten Zeit. 
Wir freuen uns schon und wünschen euch schöne und erholsame Weihnachtstage       Rosa und Karin. 
 

 
Turnerfrauen Gruppe II 
Kommenden Dienstag, den 13.12.16 trainieren wir wie gewohnt in der Halle. 
Am Dienstag, den 20.12.16 feiern wir unsere Weihnachtsfeier im Sportheim 
ab 20.00 Uhr. Für unser leckeres Büfett kann jeder sein Lieblingsgericht bzw. –gebäck mitbringen. Für Getränke ist 
gesorgt. Zur lustigen Unterhaltung werden wir „Gruschtwichteln“. Bitte bringt wieder originelle (Gruscht)-Geschenke 
mit, verpackt in Zeitungspapier. Im neuen Jahr beginnen wir am Di. 10.01.17 um 20.00 Uhr.  
Ich freue mich und wünsche Euch frohe Weihnachtstage                Rosa 
 

 

 
Weihnachtsfeier  
 

Am kommenden Montag, 12.12.2016, lassen wir unsere Rackets zuhause und treffen uns um 19.00 Uhr im Sportheim 
zur Weihnachtsfeier. Bei einem leckeren Essen wollen wir uns gut unterhalten und ein paar schöne Stunden miteinander 
verbringen.  Da wir ein Essen bestellen, ist die konkrete Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr wichtig. 
Bitte meldet Euch deshalb bis spätestens heute Abend bei Anton per Whatsapp oder Telefon (1631) an. Für den 
Nachtisch sind Mitbringsel in Form von Weihnachtsgebäck, Nüsse, Clementinen oder sonstige Leckereien herzlich 
willkommen. Auf Euer Kommen und das gemütliche Beisammensein freuen wir uns.  
 

2. Termin-Vorschau 
Mo. 19.12.2016 – normaler Übungs- und Spielbetrieb 
Mo. 26.12.2016 – Pause (2. Weihnachtsfeiertag) 
Mo. 02.01.2017 – erster Übungs- und Spielbetrieb im Neuen Jahr 2017 
 

NEU ab Januar 2017 - „Badminton für Kinder“  
Die Freizeitsportgruppe „Badminton“ des SV Betzenweiler beabsichtigt, ab 09.01.2017 ein Training für Kinder im Alter 
von 8 bis 13 Jahren unter der Leitung von Joachim Hummler anzubieten. Das Training soll immer montags in der Zeit 
von 17:30 bis 19.00 Uhr stattfinden. Leider sind bis jetzt zu wenige Anmeldungen eingegangen um mit dem Training 
starten zu können. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 19.12.2016 bei Joachim Hummler (Tel. 4569835). Über 
zahlreiche Anmeldungen würden wir uns freuen!        Anton und Roland 
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Freizeitkicker 
Am kommenden Freitag den 9.12.2016 startet um 20.00 Uhr wieder das Hallentraining. 
 
 

Weihnachtfeier Kinderturnen 2016 
Am 9. Dezember findet unsere diesjährige Weihnachtfeier Kinderturnen statt. Bitte bringen Sie ihr Kind / Kinder um 14 
Uhr ins Sportheim. Während der Weihnachtsfeier werden die Namen gezogen des Wichtelgeschenkes. Bitte das 
Wichtelgeschenk nicht vergessen, Wichtelgeschenk z.B. selbergebackenes in einer schönen Verpackung, kleines 
Marmeladengläschen,  Freundschaftsbändchen oder gebasteltes oder auch ein schönes Bild malen u.s.w, schön verpackt 
mitbringen. Auf gar keinen Fall etwas gekauftes. 
Wir werden dort gemeinsam singen, Tee und Bluna trinken sowie Bredla essen und einige Spiele machen. 
Die Kinder dürfen gerne selbergebackene Bredla mitbringen. Ende der Feier ist um 17 Uhr. 

Wir bitten um Anmeldung bei Martina oder Andrea. 
 
 

Mitteilungen der Woche / Soziales / Veranstaltungen  
 
 

Mit Fachverstand für Obst und Garten 
Bereits zum siebten Mal hat die Obst- und Gartenbauakademie des Landkreises Biberach einen Lehrgang zum Fachwart 
für Obst und Garten durchgeführt. Schwerpunkt der Ausbildung ist es, Kenntnisse zur Pflege und Erhaltung der 
heimischen Streuobstwiesen zu vermitteln. Unter Leitung von Alexander Ego lernten die 33 Teilnehmer unter anderem, 
eine Streuobstwiese anzulegen, Obstbäume zu schneiden und zu veredeln. Sensen dengeln und Werkzeug schleifen 
stand ebenso auf dem Lehrplan, wie der Motorsägen Führerschein. Weitere fachkundige Referenten führten in Theorie 
und Praxis der Gartengestaltung und -pflege und des Gemüseanbaus ein. Interessante Exkursionen zu Fachbetrieben aus 
Obst- und Gartenbau rundeten das einjährige Ausbildungs-programm ab. Auch in die Geheimnisse der Mostherstellung 
und anderer leckerer flüssiger Verwertungsmöglichkeiten sind die frischgebackenen Fachwarte nun eingeweiht. Die 
Teilnehmer hatten viel Spaß an diesem breitgefächerten und lehrreichen Kurs. 
 
Informationsabend: Ehrenamtliche Vormünder gesucht  
Das Kreisjugendamt Biberach sucht ehrenamtliche Vormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Dazu findet 
am Donnerstag, 15. Dezember 2016, um 19 Uhr im Landratsamt Biberach, Rollinstr. 18, Raum W. 0.25 ein 
Informationsabend für Interessenten statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Zurzeit leben zirka 180 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Landkreis Biberach. Diese sind in 
Jugendhilfeeinrichtungen, Wohngruppen und bei Gasteltern untergebracht. Sie sind meist zwischen 14 und 18 Jahre alt, 
männlich und aus Syrien, Afghanistan und Ländern Zentralafrikas.  
Ehrenamtliche Vormünder als gesetzliche Vertreter: Das Familiengericht bestimmt für jeden einzelnen einen 
Vormund als gesetzlichen Vertreter. Derzeit werden im Landkreis Biberach fast ausschließlich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kreisjugendamts zum Vormund bestellt. Zur Verstärkung werden künftig auch Ehrenamtliche gesucht, 
die eine Vormundschaft übernehmen wollen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Vertretung der 
Minderjährigen im Asylverfahren, die Mitwirkung bei der Hilfeplanung des Jugendamtes, Regelung von schulischen 
Angelegenheiten, die Entwicklung einer beruflichen Perspektive sowie die Beratung bei persönlichen Problemen. Der 
Vormund soll eine vertrauensvolle und persönliche Beziehung zu seinem Mündel aufbauen. Eine Aufnahme des 
Mündels im eigenen Haushalt ist damit nicht verbunden.  Besondere rechtliche oder pädagogische Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. Das Kreisjugendamt wird die Interessenten während der bestehenden Vormundschaft unterstützen, 
beraten und entsprechend schulen. 
Interessierte können sich bei Fragen bereits vorab an Birgit Bauer unter der Telefonnummer 07351 52-6232 oder Ulrika 
Bammert unter der Nummer 07351 52-6286 wenden. 
 
Das Landratsamt Biberach informiert - Willkommen am Familientisch – Essen und Trinken für Kinder ab 
einem Jahr 
Am Freitag, 16. Dezember 2016, findet von 9.30 Uhr bis zirka 11 Uhr der Vortrag „Willkommen am Familientisch – 
Essen und Trinken für Kinder ab einem Jahr“ für junge Eltern an der Biberacher Ernährungsakademie im 
Landwirtschaftsamt Biberach, Bergerhauser Straße 36 statt. Der Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative BeKi – 
bewusste Kinderernährung statt und ist kostenfrei.Die Basis für ein genussvolles und gesundes Essverhalten wird in den 
ersten Lebensjahren gelegt. Wie gemeinsame Mahlzeiten gelingen können, was und wie viel Kinder ab einem Jahr 
brauchen, um gesund aufzuwachsen, ist Inhalt der Elternveranstaltung mit der BeKi-Referentin Tina Krötlinger Schütte. 
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten bis Montag, 12. Dezember 2016, unter der 
Telefonnummer 07351 52-6702 oder per E-Mail an post@b-ea.info.  
 
Lectio Divina - Geistliche Schriftlesung in Gemeinschaft 
„Lectio Divina“ heißt wörtlich übersetzt: „Göttliche Lesung“. Seit Jahrhunderten wesentlicher Bestandteil klösterlichen 
Lebens, kann sie auch heute berühren und inspirieren. An diesem Abend wird in einen Schrifttext des kommenden 
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Sonntags eingeführt, der anschließend betrachtet und im gemeinsamen Austausch und Gebet vertieft wird. Termin: 
Mittwoch, den 14. Dezember 2016 um 18.45 Uhr nach der Abendmesse im Gemeinderaum des Pfarrhauses 
Heiligkreuztal. Interessierte sind herzlich willkommen. Es braucht keine besonderen biblischen Vorkenntnisse. Es lädt 
ein: Msgr. Heinrich-Maria Burkard, Geistliches Zentrum Heiligkreuztal 
 
Taizé-Andacht „Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe.“ 
Der nächste Termin der Heiligkreuztaler Taizé-Andacht ist am Freitag, den 16. Dezember 2016 um 20 Uhr im Kloster 
Heiligkreuztal. Angesprochen sind alle, denen es ein Anliegen ist, gemeinsam in der Stille und mit Gesängen aus Taizé, 
Gott zu loben.  
Es lädt ein: Geistliches Zentrum, Heiligkreuztal 
 
Blut ist im Körper nicht zu ersetzen      DRK bittet in der Adventszeit um eine Blutspende 
Die Blutspende hat immer Saison, auch in der Adventszeit. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher um eine Blutspende 
am:          Freitag, dem 16.12.2016 

von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Federseeschule, Auf dem Bahndamm 3, 88422 BAD BUCHAU 

Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit! 
Jede Zelle und jedes Teilchen hat im Blut eine notwendige Funktion, wie zum Beispiel den Transport von Sauerstoff 
und Nährstoffen, die Abwehr von Krankheitserregern, die Blutstillung und den Wärmetransport innerhalb des Körpers. 
Das lebenswichtige Blut mit seinen vielfältigen Aufgaben und Funktionen kann nur der Körper selbst bilden. Es ist 
durch nichts zu ersetzen. Darum ist es auch so wichtig, dass es Menschen gibt, die ihr Blut für Kranke und Verletzte 
spenden. Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73 Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch 
nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche 
Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und 
anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen. Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur 
Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. 
 
Ski- und Snowboardfreizeiten in den Weihnachtsferien 
Wer die Weihnachtsferien gemeinsam mit Gleichaltrigen in einem Wintersportgebiet erleben möchte, kann sich für die 
Ski- und Snowboardfreizeiten des Jugendwerks der AWO Württemberg e.V. anmelden. 
Für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren geht es vom 26.12.2016 bis 02.01.2017 in das 
schneesichere Top-Skigebiet Gstaad Mountain Rides in der Schweiz oder vom 27.12.2016 bis 02.01.2017 nach Nassfeld 
in Kärnten, Österreich. 
Letzte freie Plätze können sich junge Leute im Alter zwischen 16 bis 19 Jahren für die Freizeit im Wintersportparadies 
Adelboden in der Schweiz sichern. Vom 26.12.2016 bis 02.01.2017 können hier mehr als 200 Pistenkilometer mit 
Tiefschneeabfahrten und Funparks erlebt werden. 
Die Winterfreizeiten sind sowohl für Anfänger wie Fortgeschrittene bestens geeignet. Die Unterkünfte liegen in 
nächster Nähe zur Piste oder zum Lift und bieten einen ungestörten Aufenthalt der Gruppe. Geleitet werden die 
Freizeiten von erfahrenen Jugendskibegleitern. Neben dem Spaß auf der Piste planen die Betreuerteams ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Rodeln und Schneeballschlachten gehören ebenso dazu wie eine Silvester- 
oder Hüttenparty. 
In den Faschingsferien finden weitere Ski- und Snowboardfreizeiten für alle Altersstufen statt. Einen Überblick, nähere 
Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Homepage des Jugendwerks - 
www.jugendwerk24.de. 
Für finanziell schwächer gestellte Haushalte gibt es Zuschussmöglichkeiten. Auskünfte hierzu und zu weiteren Fragen 
rund um die Freizeiten gibt die Geschäftsstelle des Jugendwerks gerne telefonisch unter (0711) 945 729 111. 
 
Das Landratsamt Biberach informiert - Hauswirtschafterin – Fachschule in Teilzeitform 
Die Fachschule am Landwirtschaftsamt bietet für interessierte Frauen und Männer, die bereits Praxiserfahrung haben, 
einen Lehrgang zur Vorbereitung zum Berufsabschluss „HauswirtschafterIn“ an. Der Berufsabschluss kann als 
Sprungbrett in die Arbeitswelt und als gute Grundlage für vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten dienen, wie 
beispielsweiser WirtschafterIn, MeisterIn oder hauswirtschaftliche BetriebsleiterIn. Der Lehrgang beginnt im September 
2017 und endet im Juli 2019. Er umfasst 280 Unterrichtseinheiten, die in der Regel Donnerstagvormittag von 8.30 bis 
11.45 Uhr stattfinden (Ferien ausgenommen). Die Berufsabschlussprüfung kann nach § 45,2 des Berufsbildungsgesetzes 
im Sommer 2019 abgelegt werden. Voraussetzung ist 4,5 Jahre Praxis im eigenen Haushalt und je nachdem 
Praxiserfahrung im ländlichen Haushalt oder im Großhaushalt (bis zu 400 Stunden).  Das Praktikum kann bereits vor 
Unterrichtsbeginn absolviert werden. Das Unterrichtsangebot erstreckt sich u. a. über die Fächer Ernährung und 
Nahrungszubereitung, Vorratshaltung, Reinigung und Pflege von Textilien und Räumen, Leistungen für Menschen in 
verschiedenen Lebensabschnitten und Lebenssituationen, Beschäftigungsangebote und Hilfen bei Alltagsverrichtungen, 
Berufsausbildung, Verbraucherschutz sowie Arbeits- und Vertragsrecht.Informationen erteilt das Landwirtschaftsamt 
Biberach unter den Telefonnummern 07351 52-6733 oder 07351 52-6702 (Zentrale).  
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KOMM fördert zum fünften Mal alkoholfreie Partys fü r Jugendliche 
Mit dem Präventionsprogramm „KOMM mach Party“ förde rt der Kommunale Präventionspakt des 
Landkreises Biberach (KOMM) bereits zum fünften Mal alkoholfreie Partys für Jugendliche. Möglich ist dies 
durch die finanzielle Unterstützung der Kultur- und Sozialstiftung „Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ der 
Kreissparkasse Biberach. 
„Kinder und Jugendliche feiern gerne. Wir unterstützen dies und möchten gleichzeitig auch vermitteln, dass man auf 
Partys auch ohne Alkohol Spaß haben kann“, so Landrat Dr. Heiko Schmid. „Mit dem Programm „KOMM mach Party“ 
werden Veranstaltungen von Jugendlichen in Vereinen und in der offenen Jugendarbeit gefördert.“ 
Gefördert werden zehn Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bei denen keinerlei alkoholische Getränke 
angeboten und verkauft werden, mit jeweils 250 Euro.  
Weitere Informationen und Anträge 
Anträge werden bis zum 30. Januar 2017 beim Kreisjugendreferat entgegengenommen. Informationen zum Programm 
und die Antragsunterlagen gibt es bei der Kommunalen Suchtbeauftragten,  Heike Küfer, unter der Telefonnummer 
07351 52-6326 oder im Jugendportal unter www.ju-bib.de.  
Hintergrund: 
Seit 2010 unterstützt der Kommunale Präventionspakt des Landkreises Biberach (KOMM) Projekte und Programme, die 
sich in den Bereichen Jugendschutz, Gewaltprävention und Suchtprävention bewegen. Ziel von KOMM ist es, 
bestehende Gefahren für Kinder und Jugendliche einzudämmen. 
 
Aktuelle Informationen für Fahrgäste Neue Fahrpläne ab 11.12.2016 
Der DING-Fahrplan für das Jahr 2017 erscheint wieder in mehreren handlichen Bänden: 
– Ulm/Neu-Ulm  – Biberach, Bad Schussenried, Bad Buchau   – Laupheim, Ochsenhausen, Dietenheim 
– Ehingen, Erbach – Blaubeuren, Laichingen, Baustein  – Riedlingen, Munderkingen 
– Langenau, Dornstadt, Nersingen   Illertissen, Senden, Weißenhorn, Vöhringen. 
Die neuen Fahrplanbücher liegen an den bekannten Verteilerstellen aus (z.B. in Rathäusern, bei den 
Verkehrsunternehmen oder in Bahnhöfen mit personenbedientem Schalter). Infos zu Fahrplanänderungen erhalten Sie 
unter www.ding.eu/wasistneu_2017 
Bitte beachten Sie, dass die Fahrpläne für einige Linien im Alb-Donau-Kreis erst ab 1.1.2017 gelten! 
Neue Steigbelegung am Ulmer ZOB Ost 
Für den  Ulmer ZOB Ost gilt ab dem 11.12.2016 wieder eine neue Steigbelegung, d.h. die Regionalbuslinien halten an 
anderen Bussteigen.Ebenfalls neu: Die SWU-Linien 3 und 5 in Richtung Universität/ Wissenschaftsstadt halten an der 
Haltestelle Hauptbahnhof, Steig 1. 
Alternative DING-APP 
Leichter als ein Fahrplanbuch und stets aktuell ist Ihr Smartphone plus DING-APP (Android, iPhone). Jetzt auch mit 
integrierter Funktion „Ticket kaufen“ (für Einzelfahrscheine, Tageskarten, Nachtbuszuschlag).Fahrpläne & Preise: 
www.ding.eu 
 

 
 
Ein „Training für die Lachmuskeln“ und eine rasante Fahrt durch die  
Wirrungen und Umwege eines Banküberfalls. Die Gaunerkomödie  
"Zwei wie Bonnie und Clyde - den sie wissen nicht wo sie sind"  
ist seit Jahren ein Renner an den deutschen Bühnen und kommt jetzt  
am 03.02.2017 um 19:30 ins Kurzentrum nach Bad Buchau. Manni und  
Chantal alias Bonnie (Patricia Foik) und Clyde (Joachim Assfalg) träumen  
vom großen Geld, Heirat in Las Vegas, Flitterwochen auf Hawaii. Dafür  
muss aber erst mal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel! Dass sie  
schließlich in einem ehemaligen Schuhlager landen, ist noch das geringste  
Übel für die Möchtegern-Ganoven. Mehr Infos und Bilder unter www.joachimassfalg.de . 
Karten erhalten Sie in allen Federseebankfilialen, in der Tourist-Information in Bad Buchau und an der 
Abendkasse. 
 
 

Wir machen Urlaub vom 22.12.2016 bis 05.01.2017 
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest  
und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. 

Praxis Dr. Bonto, Hauptstr. 25 in Uttenweiler 


